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Als Referent für die Lesebuchfrage wurde Herr Sekundarlehrer
Blatter in Sumiswald und als derjenige für die Seminarfrage Herr
Schulinspektor Antenen in Bern bestellt.

Auf die erfolgte Anzeige der Tit. Direktion der Erziehung, daß der

neue Unterrichtsplan für die deutschen reformirten Primarschulen allgemein

ausgetheilt worden, und somit einer gründlichen Begutachtung nichts im

Wege stehe, wurde den Kreissynoden Termin zur Eingabe der Gutachten
bis 1. Februar 1858 gestattet. Das Generalgutachten follte schon auf
1. März eingegeben werden, später wurde jedoch dieser Termin um 14
Tage verlängert; gleichwohl war es nicht möglich, so wünfchenswerth es

auch schien, den Kreissynoden mehr Zeit zu den erforderlichen Berathungen

zu lassen. Als Referenten wurden bestellt die Herren Füri und Blatter.
In der Sitzung vom 27. Februar 1858 wurden nun die Referate

über die eingelangten Gutachten aller Kreissynoden des deutschen

reformirten Kantonstheils angehört und sodann der Unterrichtsplan einer gründlichen

Prüfung unterworfen. Obgleich die Herren Referenten sich zn

bestimmten Anträgen geeinigt hatten, erforderte dennoch die Diskussion
die Ansehung einer zweiten Sitzung am folgenden Tage. Es wurde dem

Unterrichtsplan im Allgemeinen beigestimmt nnd derselbe mit
Vorbehalt der Abänderungs- und Zusatzanträge zur definitiven Einführung
empfohlen, jedoch gleichzeitig der ausdrückliche Wunsch ausgesprochen, daß

eine durchgreifende Schulreform angestrebt werden möchte, namentlich in
Bezug auf obligatorische Lehrmittel, Besoldungsverhältnisse, Trennung
von überfüllten Schulen, Regulirung des Schnlbesuches, Abhaltung von
Wiederholungs - nnd Fortbildungskursen, alles dieß, damit der

Unterrichtsplan eine Wahrheit werden kann.

Jn der nämlichen Sitzung wurde auch das schriftliche Begehren des

Herrn Erziehungsdirektors mitgetheilt, die Vorsteherschaft möchte über den

Gesetzesentwurf der ökonomischen Verhältnisse der Primarschulen ihr
Gutachten abgeben. Reglementsgemäß wurde dieser Gegenstand sofort den

Kreissynoden zur Begutachtung zugewiesen mit Termin bis 1. Juni dieses

JahreS. Als Berichterstatter wurde Herr Füri bezeichnet.

—zê-^^—

Schul-Chronik.
Bern. Bei der eigenthümlichen Organisation des Schulwesens zu Thun

mag es für die Lehrer von Interesse sein, dieselbe näher kennen zu lernen.
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DaS »Schulblatt" theilt hiemit das Reglement über die Organisation dt«

Progymnasiums mit und wird demselben später dasjenige über die Primarschulen

folgen lassen.

I. Organisation und Aufgabe der Anstalt.

H 1. Die höhere Knabenschule zu Thun hat die Bestimmung und Aufgabe

derjenigen öffentlichen Schulanstalten, deren Erstellung im Gesetz über

die Organisation des Schulwesens im Kanton Bern 9, Art. 2) vorgesehen

ist. Dieselbe trägt den Namen »Progymnasium von Thun" und soll zunächst

den Bildungsinteresien des Orts, im Weiteren aber auch denjenigen des ganzen

oberländischen Kantonsthciles dienen.

§ 2. Demnach soll das Progymnasium als höhere Sekundärschule, durch

weitere Fortentwicklung des Lehrstoffs der Elementarklassen und durch

Vermehrung desselben theils überhaupt eine höhere und reichhaltigere Ausbildung,
als die Primarschule sie geben kann, theils für diejenigen Schüler, die sich

einer wissenschaftlichen oder höhern technischen Laufbahn widmen wollen, die

unentbehrliche Vorbildung zum Eintritt in höhere Klassen der KantonSschule

darbieten.

§ 3. Das Progymnasium hat daher die doppelte Bestimmung:

1) der Mehrzahl seiner Schüler eine abschließende, umfassende und mög¬

lichst gründliche praktische Schulbildung als Grundlage zu tüchtiger

Erlernung eines gewerblichen Berufes zu gewähren, und

2) denjenigen Schülern, welche ihre Schulbildung in höhern wissenschaft¬

lichen oder technischen Anstalten fortsetzen wollen, die hiezu nöthige

Vorbildung zu bieten.

K 4. Zu Erreichung dieses Doppelzweckes zerfällt das Progymnasium

in zwei Abtheilungen, nämlich in

1) die realistische Abtheiluug, in welcher die einen Schüler ihre ab¬

schließende realistische Schulbildung in umfassender Weise gewinnen, die

andern eine möglichst gründliche mathematische und technische Vorbildung

zur Fortsetzung, ihrer Studien in höheren Realschulen sich aneignen

können, und

2) die Literar-Abtheilung, in welcher die Schüler neben der umfas¬

senden allgemeinen Schulbildung insbesondere noch den Unterricht in

den alten Sprachen, d. h. in der lateinischen und griechischen, erhalten

sollen, zur Grundlegung einer eigentlichen wissenschaftlichen Bildung.
§ 5. Die Real-Abtheililng.soll denjenigen Schülern, welche ihre

Schulbildung in höhern Anstalten fortsetzen wollen, diejenige Vorbildung gewähren,
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die zum Eintritt in die zweite Klasse der realistischen Abcheilimg der KantonSschule

befähigt.

Die Literar-Abtheilung soll den Schülern, welche alle Klassen

durchlaufen und den Studienkurs der Anstalt beendigen, die zum Eintritt in die

dritte Klasse der Literar-Abtheilung der Kantonsschule nöthige Vorbereitung

gewähren.

K 6. Die Real-Abtheilung hat deßhalb für alle Schüler, welche ihre

abschließende Schulbildung in der Anstalt erhalten, mindestens das Pensum zu

leisten, das der Unterrichtsplan für die Sekundärschulen vorschreibt. Da abcr

die oberste Klasse derselben die wissenschaftliche Vorbereitung auf das

Realgymnasium sich zur Aufgabe zu machen hat, so wird für die ganze Anstalt
der Unterrichtsplan für die untem Klassen der realistischen Abtheilung der

Kantonsschulc reglcmentarisch aufgestellt.

Die Literatur-Abtheilung hat das Pensum der sechs untern Klassen der

Kantonsschulc z» leisten, und es gelten die Unterrichtspläne dieser sechs untern

Klassen folgerichtig auch als reglementarische Bestimmungen für die entsprechenden

Klassen des hiesigen Progymnasiums.

Z 7. Da jedoch die Kantonsschulc einfache Klassen mit einjährigen

Kursen hat, das hiesige Progymnasium dagegen Doppelklassen, so muß
denselben einiger Spielraum in Befolgung der ftir die Kantonsschnle aufgestellten

Unterrichtspläne belassen werden und dieß namentlich in den untern Klassen

der Real-Abtheilung um so mehr, als eine nicht unbeträchtliche Anzahl von

Schülern in der Anstalt ihre abschließende Bildung erhält, ohne auch die

oberste Klasse durchlaufen zu können.

Z 8. Das Progymnasium besteht einstweilen aus drei Successivklassen,

mit je zweijährigem Lehrkurse. Jede der drei Doppelklassen zerfällt in eine

Literar- und eine Real-Abtheilung. Aus Gründen der Oekonomie und der

Disziplin wird aber der Unterricht in beiden Abtheilungen nicht durchgehends

getrennt erthellt, sondern es erhalten in der Mehrzahl der Fächer die sämmtlichen

Schüler derselben Klasse in beiden Abtheilungen gemeinschaftlichen

Unterricht. (S. unten Z 14.)

Z Ä. Im Interesse der erzieherischen Pflege auf der einen und

günstiger wissenschaftlicher Ergebnisse auf der andern Seite, sollen das sog. Klaffen-
und das Fachsystem für den Unterricht in zweckmäßige Verbindung und

Mischung gebracht werde», und zwar so, daß in der dritten oder untersten Klasse

da« Klassensystem fast ausschließlich eintritt (s. unten H 31), in den beiden

ober« Klaffen der Fachunterricht vorherrschend ist.
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ll. Nnterhaltung ber Anstatt.
tz 10. Das Progymnasiuni wird als neue Anstalt hergestellt durch da«

A«fS«M«wià der Kräfte des Staates und der Einwohnergemeinve, welche

sich in der Weise in die Kosten der Anstalt theilen, daß

-â. der Staat im Verhältniß feines Beitrages an die bisherige Anstalt eine

runde jährliche Summe von Fr. S580 zuschießt,

d, die EinwvhNergeMeinve nebst der Herstellung und Unterhaltung des

Schüllokals einestheils eine fixirte Beitragssumme vött Fr. 4000
verabreicht, anderntheils aber auch allfällig nothwendig gewordene
Nachschösse zu Mächen als eigentliche Uebemehmerin der Anstalt sich

verpflichtet.

K 11. Än dem Beitrage des Staates ist auch die von Alters her

ausgerichtete und durch wiederholte Beschlüsse immer neu der hohem Schulanstâlt

M Thun zugesicherte Summe von Fr. 131 begriffen, welche für Stipendien
ar! die besten Schüler in dm alten Sprachen nach einem darüber bestehenden

Spezial-Reglemente jährlich zwei Mal, vornehmlich zum Behuf der Anschaffung

von Lehrmitteln, ausgetheilt werden.

IVL. Ueberdieß hat die Burgergemeindc von Thun den Betrag der

bMgêtlichen Stipendien des Stähli-Legates, dessen Kapital dieselbe verwaltet,

M stiftuttgs- Nnd reglementsgemäßen Vertheilung unter die Schüler zu
verabreichen. Forts, folgt.

AaeaM. Landwirthschaftliche Schule. (Schluß.)
§ 16, Ebenso wird die Anstalt mit ihrem ganzen Leben und allen ihren

Einrichtungen dahin wirken, die Zöglinge zu einem einfachen und wohlgeordneten

bürgerlichen Leben, zu einem frommen, gemeinsinnigen und menschea-

stèuNdlichen Wesen? sowie zu offenen, rechtschaffenen und gediegenen Charakteren

zu erziehen.

Sie Mit Liebe zu Land und Leuten zu erfüllen, ihnen Achtung für die

Sitten und Theilnahme an der Wohlfahrt des Volkes einzuflößen, und ganz

besonders sie Humanität und richtigen Takt in der Behandlung der Dienstboten

nnd Untergebenen zu lehren, soll mit eine Hauptaufgabe ihrer pädagogischen

Wirksamkeit sein.

§17. Die dem Haushalt auffallenden Unkosten werden aus dem

Ertrag der Oekonomie, sowie durch die wöchentlichen, vierteljährlich zu berechnenden

Kbstgelder der Zöglinge bestritten.

Um tmch unbemittelten, aber durch Fleiß, Fortschritte und Betragt«
ausgezeichnete« àglingeri deS Kantons die Bestreitung jdreser Unkosten möglich

zu machen, w-ird jährlich ein« Summe von höchsten« achthundert Franken zu
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Stipendien verwendet, deren Betrag im Einzelnen bis auf achtzig Frailken

bestimmt werden kann.

Diese Stipendien werden nach eingeholtem^Gutachten der Lehrerversammlung

auf de» Vorschlag der Erziehungsdirektion vom RegierungSrathe ertheilt
und stnd an die allgemeinen Bedingungen des Gesetzes über die Stipendien
geknüpft.

§ 18. Zur Unterhaltung und uothwendigen Vermehrung des Mobiliars
hat die Anstalt einen gesonderten Mobiliarfond, welcher durch Beiträge der

Zöglinge gebildet und unterhalten wird.

Zur Gründung desselben leistet dcr Staat der Anstalt den erforderlichen,

zu 4 "/o verzinslichen Vorschuß.

Der Mobiliarfond bildet zugleich das Haus- und landwirthschaftliche

Betriebskapital der Anstalt.

H 19. Die Anstalt steht unter der Leitung eines Direktors, welcher

nach Mitgabe des Reglements mit zwei Hauptlehrern und den nöthigen Hülfs-
lehrern den wissenschaftlichen und praktischen Unterricht besorgt.

Sowohl der Direktor, als die Hauptlehrcr müssen praktisch gebildete

Landwirthe sein.

Z 20. Dem Direktor liegt 'außer der Leitung und dem Unterrichte,

unter Mitwirkung der beiden Hauptlehrer und der Zöglinge, die Buchführung
und die Oekonomie der Anstalt ob.

Die beiden Hauptlehrer hingegen sind zugleich die Werkmeister der

Anstalt, in welcher Eigenschaft ein jeder die ihm zugetheilte Klasse oder Abthci-

lung der Zöglinge bei ihren Arbeiten und Gewerben persönlich anleitet und

beaufsichtigt.

Die Praktische Bethätigung der Zöglinge soll Acts mit rationeller

Belehrung begleitet werden.

§ 21. Der Direktor bezieht, nebst freier Wohnung für sich und seine

Familie, eine jährliche Besoldung von 2000 bis 2500 Fr.; jeder der beiden

.Hauptlehrer, nebst freier Wohnung für seine Person, eine Besoldung von

1400 bis 1600 Fr.
Die Hülfslehrer werden nach dem Umfange ihrer Obliegenheiten und

Leistungen entschädigt.

Die fixen Besoldungen sämmtlicher Lehrer bestreitet der Staat.
Der Direktor sür sich und^ sein? Familie, und die beiden Hauptlchrer

für ihre Personen erhalten ihre Beköstigung, ^welche im Allgemeinen diejenige

der Zöglinge selbst sein soll, sowieZdie Beheizung und Beleuchtung von dcr

Anstalt, gegen eine durch daS Reglement festzusetzende Entschädigung.
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Z 22. Die erledigten Lehrstellen werden nach öffentlicher Ausschreibung

auf den Vorschlag der Aufsichtskommission vom RegierungSrathe besetzt.

Für die Gewählten gelten die gleichen Vorschriften, wie für die Lehrer

dcr andern öffentlichen Lehranstalten.

H 23. Die HauSwirthschaft soll, mit den nöthigen Mägden, von der

Frau des Direktors oder einer andern tüchtigen Person seiner Familie geleitet

und besorgt werden.

Muß die Führung der HauSwirthschaft einer andern Haushälterin
übertragen werden, so bezieht der Direktor das Minimum der Besoldung.

In diesem Falle wird die Haushälterin vom Staate besoldet, während

sie von der Anstalt die Beköstigung mit Wohnung, Licht und Beheizung

erhält. Sie wird nach § 22 vom RegierungSrathe gewählt.

§24. Zur Besorgung der Gärtnerei, sowie zum Unterrichte und zur
praktischen Anleitung der Zöglinge in derselben wird von der Anstalt ein

eigener Kunstgärtner, und zur Unterhaltung, Verbesserung, Anfertigung und

Modellirung landwirthschaftlicher Geräthe, sowie zur Anleitung der Zöglinge
in den daherigen Arbeiten ein geschickter Holzarbeiter gehalten.

H 25. Sämmtliche Bedienstete der Anstalt, mit Inbegriff des Gärtners
und des Holzarbeiters werden vom Direktor angestellt und von der Anstalt

beköstigt und besoldet.

Z 26. Die gesammte Anstalt steht unter der Aufsicht der Erziehungsdirektion.

Zu diesem Zwecke ist derselben eine Aufsichtskommission von vier

Mitgliedern beigegeben.

Der Direktor des Innern ist von Amtswegen Mitglied der AuffichtS-

kommission; die übrigen drci Mitglieder werden auf den Vorschlag des

Erziehungsdirektors vom RegierungSrathe mit der verfassungsmäßigen Amtsdauer

gewählt.

§ 27. Der Regierungsrath wird über den Unterricht, die Disziplin,
die Verpflegung der Zöglinge, die innere Einrichwng, die HauSwirthschaft, den

landwirthschaftlichen Betrieb, die Verwaltung, das Rechnungswesen und die

Beaufsichtigung der Anstalt die nöthigen Réglemente und die Erziehungsdirektion

die erforderlichen Instruktionen, Verordnungen und Weisungen erlassen.

§ 28. Sämmtliche mit der Errichtung und Unterhaltung der Anstalt
verbundenen Ausgaben werden vorab aus dem Reste des liquidirten Vermögens

der aufgehobenen Klöster bestritten.

— Ein Wort zur Bedeutung der landwirthschaftlichen
Schnlc. Unser Aargau besitzt in seinen Institutionen ein Kleinod, um daS
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ihu mit Recht viete Staaten beneide» könnten, wir weilten mrsere verschiedenen

Bildungsa-stafteu, die sich ohne Scheu dey besten des zwMrà Europas
anreihen dürfen. Eines fehlte jedoch noch, nm de» Kranz vollständig zu Wachen ;

ein wichtiges Glied mußte der geistigen Kette «och angefügt werden, um â
b^rmonisches <ZMze M gewinnen, Der zahlreichste Stand unferer Bevölkerung,

diejenige Ktasse, auf deren Gedeihen zum größten Theil desjenigen unsers

Gemeinwesens beruht, die Landbau und Viehzucht treibend? Klasse hatte in
der Kette unserer Bildungsanstaltey bisher noch keinen Repräsentanten

aufzuweisen, während das BÄürfniß darnach sich gewiH deutlich und wiederholt

germg kund gegeben. Denn wer bestreitet es «och, daß auch die Landwirthschaft

so gut Wie jeder andere Zweig gesellschaftlicher Thätigkeit mit dem Gange
des Jahrhunderts Schritt gehalten, daß auch sie iden allen Schlendrian, die

altgewohnten Kulturmethode«, die einfachen Primitiven Werkzeuge «nd Utensilien

Wechsel« mußte. Längst K man zur Ueberzeugung gelangt, Haß such

der àndwjxchschast mehr noch als Mancher andern Geschäftsthäv'gkeit eine

neue Ankunft Mrt.e, durchdrungen »on einer harmonische» Verschauznng per

Praxis mit, namentlich dem Gebiete der RaturwiMnschaften entronuenen uyd

Mgewandten Kenntnissen. Die Agrikulturchemie Namentlich brachte, verbunden

mit Ker neue» AteHanik, diesen gänzlichen Umschwung zu Stande. Der Landwirth

des 19. Jahrhunderts darf sich diesen, auf sein Lebensgebiet angewandte»,

-ihm afsimilirtW Wissenschaften durchaus nicht ferne halten. Will erMders nicht

zurückbleiben und in Ausbeutung seiner Güter fehlgreifen. Blicken wir auf

dm Standpunkt der hentigen Landwirthschaft anderwärts, namentlich i«
Nordamerika und England und vergleichen ihn mit dem unsrigen, so müffen :wir

— einige nicht allgemein maßgebende Musterwirthschafteu gewisser großer

Gutsbesitzer abgerechnet — offen gestehen : unsere Landwirthe befinden sich

«och jn «dem Men .herkömmlichen Schlendrian, scheinen nichts wenigem als

durchdrungen von dem Geiste frischer Jugend, den die jetzige Landwirthschaft

MMMmen, Und woher sollte es kommen, ohne eine Pflanzschule, Ao das

HKrcWwachsendD .Geschlecht nach andern, mit dem Standpunkte Hex Neuzeit hax-

«wàenven GrMdsätzen angeleitet, wo jener .alte Schlendrian mit d°m frischen

H-tuch xotioneller Betriebslehre, verbunden «nd durchdrungen mit wahrer

lanMixchschMicher Bildung — vertauscht wixH? Endlich hat sich die Sache

««ch hier Bahn gebrochen ; die Errichtung einer landwirthschaftlichen Anstalt

à àden MuM» und auf den Dontinialgütern des -ehemÄijM Klo.sters Muri
ist bereits beschlossen und wird bald dieselbe in's Kben >tr.eà Der HNge-

«iMM«e Or«rHfsK, Direktion und leitendes Lchrnpexfonyl aus Her Zahl von

jxaWhe«^ .AÄildetcn Landleuten zu nehmen, sowie die Unentgeldliohkeit des



— 479 —

Unterrichts für Kantvnsbnrger bürgt uns für eine gesegnete Wirksamkeit und

eine blühende Ztckunft einer Anstalt, Heren Entstehen jeder aargauische Landwirth

mît Freuden begrüßen wird. Jetzt ist landwirchschaftliche Bildung uicht

mehr ein Monopol der Söhne weniger reicher Gutsbesitzer, die fie auf thcnern

Anstalten des Auslandes holen müssen; auch der kleinere Landwirth, die wahre

Bauernsame des Mittelstandes kann ihre Söhne in der Nähe nun zu

züchtigen Wirthschaftern heranbilden lassen, und der Kranz unserer Brldungsan-

stalten wird durch diese schöne Schöpfung rwlleài und ihm die Krone

ausgesetzt. Möge die aufrichtige Thàahme Don Behörden und der

landwirthschaftlichen Bevölkerung bleibend sich der jungen Anstalt zuwenden, wir wünschen

es von Herzen!

Literarisch es.
Galerie berühmter Pädagogen, verdienter SolMmänucr, Jugend- nnd

Volksschriftsteller und Componisten aus der Gegenwart in Biographien
und biogr. Skizzen. Herausgegeben von Dr. I. B. Heindl. 1.—10.

Lfrg. à, 30 kr. München, I. A. Finsteà 1859.

Diefe pädagogische Schrift ist «in durch und 5urch anerkenuenswrrtheS
Unternehmen und es ist wirklich zu wünschen, daß -derselben sich die allseitigste
Theilnahme zuwende. Der Herr Herausgeber brachte eine Mckliche Idee zur
allgemeinern, gelungenen Ausführung. Schon Or. DieArweg gab zwei Hefte
SelMwaMPhà deutscher Lehrer heraus 1835 und 1836. Das Werk schloß
aber mit IS Artikeln. Pädagogen aus allen Gauen sind in der vorliegenden
Schrist dem Alphabet nach geordnet und vorgeführt. Die Schnle «nd der
Lehrerstand ist seit 6 Jahrzehnten in Bewegung, und zwar im Fortschritt
begriffen : beide heben und läutern fich äußerlich und mnerlich Wsehends. .Was
die Lehrer in diesen Jahren bis heute erlebt haben, wie sie gebildet worden
sind, wir ihre Arbeit und Anstrengung belohnt worden ist, spiegelt der Charakter
nnd Geist dieser Zeit in dieser Rücksicht ab. Unter den Biographien befinden
sich kurze, mit nur andeutenden Notizen, aber auch verschiedene von umfassenderer

Haltung, welche die ganze Aufmerksamkeit spannen nnd rege halten. Eine

gute Biographie ist in der That eine kleine praktische Psychologie Bewährte
Kerngedanken aller Art finden sich im Verlaufe eingestreut. Männer der
verschiedensten Richtungen erzählen sich ihre Erlebnisse, ihre .Anschauungen, ihre
Thätigkeit, friedlich und freundlich. Keinem Lehrer sollte dieses schätzbare,

lehrreiche Buch, eine lebensvolle und sprechende Geschichte der pädagogischen

Jetztzeit und der unmittelbarsten Vergangenheit, unbekannt bleiben. Die
jüngeren mögen an manchem älteren Muster emporzuranken streben die älteren
an der Geistcsfrische und Regsamkeit der jüngern sich 'laben und begeistern.
Am Greise ist ìer Emst nnd die Ruhe, am Jüngling das Feuer und die

Thatkraft Hl ehren : es geht dabei Einem hohen Ziele zu. Reben dem
Verdienste des Herausgebers und Medakteurs verdient anch die musterhaft hübsche
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